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Gewässerökologische Aspekte bei der Errichtung 
von Wasserkraftwerken in Kärnten

1. Allgemeines
Während in anderen Bundesländern offensichtlich eine gewisse Beruhigung hinsichtlich 
der Neuerrichtung von hydroelektrischen Kleinkraftwerken eingetreten ist, hält der 
Boom, der vor allem in den 80er Jahren in ganz Österreich zu verzeichnen war (Jäger, 
1986), in Kärnten unvermindert an. Derzeit laufen in Kärnten etwa 100 Verfahren im 
Zusammenhang mit Wasserkraftwerken.
Schon vor der Verankerung der ökologischen Funktionsfähigkeit im Wasserrechtsgesetz 
bzw. vor Inkrafttreten des Kärntner Naturschutzgesetzes im Jahre 1987 fanden gewässer
ökologische Aspekte zum Teil Eingang in Wasserrechtsverfahren. Dies ist insbesondere 
dem Einsatz des inzwischen verstorbenen Dr. Schulz innerhalb des Kärntner Institutes 
für Seenforschung zu verdanken. Zunächst beschränkten sich die Auflagen auf die Vor
schreibung von Pflichtwassermengen, wobei es anfangs diesbezüglich auch nur zu Kom
promißlösungen kam. Mit Verankerung der Erhaltung der ökologischen Funktions
fähigkeit in der Gesetzesmaterie und mit fortgeschrittenem Stand des Wissens bzw. der 
Technik flössen zunehmend auch andere gewässerökologische Aspekte in die Bewil
ligungsverfahren ein. Hervorzuheben sind Vorschreibungen hinsichtlich der Erhaltung 
des Fließgewässerkontinuums (Fischaufstiegshilfen), der kontinuierlichen Entsander
spülungen sowie der Minimierung von Dauerbeeinträchtigungen durch die Instandhal
tungsmaßnahmen (z. B. Stauraumspülungen).
Insbesondere zeichnet sich auch die Tendenz ab, daß aus ökologischer Sicht Ausleitungs
kraftwerke mit einer ökologisch relevanten Dotation Staukraftwerken bevorzugt werden. 
Dies erscheint hinsichtlich des »Leitbildes« im Zusammenhang mit der Frage der Erhal
tung der ökologischen Funktionsfähigkeit gegeben, da bei einem Aufstau eines Fließge
wässers ein völlig neuer Gewässertyp entsteht. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch 
bei Ausleitungsstrecken darauf zu achten, daß der Fließgewässertypus im wesentlichen 
unverändert bleibt und zumindest in qualitativer Hinsicht die aquatische Biozönose 
erhalten bleibt.
Das Kärntner Naturschutzgesetz (1987) sieht einen eigenen Bewilligungstatbestand für 
die Errichtung von hydroelektrischen Anlagen nicht vor, jedoch ist der Aufstau, die Aus
pflasterung, Verlegung sowie Verrohrung eines naturnahen bzw. natürlichen Fließgewäs
sers grundsätzlich bewilligungspflichtig. Unter anderem darf durch die betroffene Maß
nahme das Gefüge des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum nicht nachhal
tig beeinträchtigt werden. Eine nachhaltige Beeinträchtigung nach dem Kärntner Natur
schutzgesetz liegt u. a. dann vor, wenn durch die beabsichtigte Maßnahme der 
Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- und Pflanzenarten wesentlich 
beeinträchtigt werden würde.
Daraus resultieren notwendige Untersuchungen hinsichtlich der aquatischen Biozönose 
im Naturschutzverfahren. Aber auch im Wasserrechtsverfahren könnten entsprechend
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§ 103 (zusätzliche Projektsunterlagen) vom 
Antragsteller aquatische Untersuchungen 
gefordert werden. In diesem Zusammen
hang wurde für Kärnten ein Informations
blatt erarbeitet, welches die erforderlichen 
Unterlagen für das wasserrechtliche Bewil- 
ligungsverfahren aufzeigen.
Im Jahre 1984 wurde im Hinblick auf das 
bevorstehende neue Kärntner Naturschutz
gesetz mit dem Landschaftsplan »Wasser
kraftwerke« begonnen. Dieser stützt sich 
im wesentlichen auf die Arbeiten von 
Werth, wobei im Laufe der folgenden 
Jahre die ökomorphologische Zustands
wertigkeit der Kärntner Fließgewässer 
erhoben wurde. Eine Karte, die den öko
morphologischen Zustand der Kärntner 
Fließgewässer beschreibt, wurde schließ
lich im Kärntner Umweltschutzbericht 
1994 veröffentlicht. Demnach weisen von 
ca. 2.000 km untersuchter Fließgewässer in 
Kärnten noch ca. 47% die ökomorpho
logische Wertigkeit 1 oder 1-2 auf, 28% 
liegen bei 2 und 25 % unter 2.
Entsprechend dieses Landschaftsplanes 
»Wasserkraftwerke« sollten nach dem 
Kärntner Naturschutzgesetz Bewilligun
gen von Wasserkraftwerken an Fließge
wässern mit der Wertigkeit 1 und 1-2 nicht erteilt werden, bei schlechterem ökomorpho
logischen Zustand auch nur unter Bedingungen und Auflagen.
Erfahrungsgemäß hat sich jedoch gezeigt, daß Kraftwerke gerade an naturnahen und 
natürlichen Fließgewässerabschnitten geplant wurden und werden. Dies hängt sicherlich 
mit den letzten noch verbleibenden naturnahen Fließgewässerressourcen zusammen, da 
an einem Großteil der Kärntner Fließgewässer bereits Nutzungen verschiedenster Art 
vorhanden sind. Für Wasserkraft nutzbare Gefällsstrecken mit entsprechender Wasser
führung finden sich vor allem nur mehr in solchen naturnahen und natürlichen Fließge
wässerabschnitten.
Grundsätzlich ist aus der Sicht der Gewässerökologie zu sagen, daß eine Wasserkraftnut
zung natürlicher und naturnaher Fließgewässerabschnitte nicht erfolgen dürfte, wie dies 
etwa in der Schweiz bereits gehandhabt wird (Weber, 1991). Infolge des starken und stän
digen Verlustes derartiger Fließgewässerabschnitte ist sicherlich auch ein steigendes 
öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Abschnitte als natürliche Ressourcen 
gegeben (vgl. Honsig-Erlenburg et al., 1990; Jungwirth, 1984a; Martinet und Dubost, 
1992; Muhar et al., 1993; Patzner et al., 1985).
Im Zuge von laufenden Verfahren wurde verstärkt auch festgestellt, daß in gewissen 
Fließgewässerabschnitten endemische sowie sehr seltene benthische Arten Vorkommen. 
Gerade auf diese wird im Hinblick auf das Kärntner Naturschutzgesetz derzeit verstärkt 
das Auge gerichtet. Besonders gravierend scheinen sich Wasserkraftwerke auf die aqua
tische Lebewelt auszuwirken, wenn die Ausleitungsstrecken sehr lange sind. In diesen 
Fällen wurden aufgrund der zu erwartenden massiven Eingriffe in die Ökologie negative 
Gutachten abgegeben. Vor allem wirkt sich auch der Umstand, daß es sich dabei größ
tenteils um naturbelassene Fließgewässerstrecken handelt, negativ aus (z. B. KW Spitz

Abb. 1 : Zu gering dotierte Ausleitungsstrecke am 
Feistritzbach (Liebenfels)
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wiesen an der Gurk bei Sirnitz -  geplant ca. 3 km Ausleitungsstrecke; KW Reichenau 
an der Gurk bei Ebene Reichenau -  geplante Ausleitungsstrecke ca. 4 km; KW Grafen
bach am Grafenbach bei Griffen -  geplante Ausleitungsstrecke ca. 5 km ; KW Haiden
bach am Haidenbach im oberen Gurktal -  geplante Ausleitungsstrecke ca. 2,5 km).

2. Pflichtwasservorschreibungen
Wie aus sämtlicher diesbezüglicher Literatur hervorgeht, ist für jeden Fall das Pflicht
wasser individuell zu bestimmen. Grundsätzlich sollten Formeln nicht Verwendung fin
den bzw. die Berechnung von Pflichtwasservorschreibungen entsprechend einer Formel 
erst nach eingehenden Untersuchungen bzw. Diskussion ökologischer Aspekte erfolgen 
(vgl. Mader, 1992; Ploner, 1993). Von Schulz wurde die Methode »Kärntner Institut für 
Seenforschung« für die Bemessung von Pflichtwasservorschreibungen ermittelt, wobei 
grundsätzlich eine gestaffelte Pflichtwasservorschreibung im Laufe eines Jahres entspre
chend der Dynamik des Abflusses als Grundlage dient. Dabei werden je nach Gewässer 
20-30% des jeweiligen mittleren Abflusses (Winter-MQ, Sommer-MQ), welcher auf
grund einer langjährigen Reihe ermittelt werden sollte, vorgeschrieben. Grundlage dafür 
ist also die Abflußmessung. Ein Erlaß der Kärntner Landesamtsdirektion vom Jahre 
1985 bezieht sich auch auf diese Tatsache, wobei für die Ermittlung der Pflichtwasser
vorschreibungen eine lückenlose, mindestens zweijährige Abflußmessung des entspre
chenden Gewässers erforderlich ist, falls nicht ohnedies aufgrund einer Abflußmeßstelle 
in der Nähe der beantragten Anlage bereits Daten einer längeren Reihe vorhanden sind. 
Untersuchungen von Mader (1992) haben gezeigt, daß bei der Anwendung verschieden
ster Methoden bzw. Formeln zur Bemessung von Pflichtwasserabgaben im Vergleich zu 
morphometrischen Untersuchungen (FST-Halbkugelmethode) bei neun Fallbeispielen 
die Bemessung nach der Methode Kärntner Institut für Seenforschung in sieben Fällen 
eine zu geringe Pflichtwasserdotation ergaben. Dies gilt insbesondere für die Mindest- 
pflichtwasservorschreibung im Winter.
Aus diesem Grunde werden neuerdings grundsätzlich neben hydrologischen Unter
suchungen auch biozönotische Untersuchungen in jedem Falle zur Beurteilung und auch 
zur Bemessung von Pflichtwassermengen vorgeschrieben.
Da diese Untersuchungen oft sehr aufwendig sind und finanziell hohe Ansprüche stel
len, wurde in letzter Zeit in gewissen Fällen auch so vorgegangen, daß zunächst eine 
höhere Pflichtwasservorschreibung gemacht wurde, die auch in die Wirtschaftlichkeits
berechnung miteingeflossen ist. Wenn der Antragsteller nach der Errichtung des Kraft
werkes durch qualifizierte Untersuchungen nachweisen kann, daß zur Erhaltung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit auch mit einer geringeren Pflichtwasserabgabe das 
Auslangen gefunden wird, kann diese durch einen Nachtragsbescheid nach unten hin 
revidiert werden.
Grundsätzlich wird im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren jedoch aufgrund ver
schiedenster Literaturhinweise davon ausgegangen, daß ein Pflichtwasser niemals unter 
dem natürlichen Niedrigstwasserabfluß fallen darf (vgl. Jungwirth et a., 1990) (Abb. 1). 
Entsprechend der Untersuchungen von Jäger et al. (1985), Heger und Moog (1986) sowie 
Bretschko und Klemens (1986) erfährt eine Benthosbiozönose dann keine wesentliche 
Beeinträchtigung, wenn der Abfluß das MNQ bzw. einen Wert zwischen NNQ und 
MNQ nicht unterschreitet. Hinsichtlich der Erhaltung des Fischbestandes müßte außer
dem mindestens das MNQ ständig abfließen. Diese Anforderungen fließen grundsätz
lich in Verfahren betreffend der Nutzung der hydroelektrischen Energie in Kärnten ein, 
so daß bei Neuanlagen eine Pflichtwasservorschreibung im Bereich zwischen NNQ und 
MNQ sowie bei Wiederverleihungen von zumindest NNQ aus der Sicht der Gewässer
ökologie gefordert werden.
Verstärkt und in zunehmendem Ausmaß werden aber auch biozönotische, fischereibio
logische und vor allem auch morphometrische Untersuchungen durchgeführt bzw.
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gefordert, um anhand dieser eine individuelle Pflichtwasservorschreibung tätigen zu 
können. Insbesondere soll in Zukunft auch die FST-Halbkugelmethode entsprechend 
den Anleitungen von Mader angewandt werden. Der Untersuchungsumfang ist natürlich 
auch auf jeden Fall individuell abzustimmen. So kann z. B. bei der Wieder Verleihung 
eines bereits jahrzehntelang bestehenden Kraftwerkes nicht das gleiche Untersuchungs
programm wie bei der Errichtung einer Neuanlage gefordert werden.
Eine Beurteilung im Hinblick auf die Höhe der Pflichtwassermenge müßte auch nach 
den Gesichtspunkten des Artenschutzes erfolgen (Jungwirth et al., 1990).
Als problematisch erweist sich auch die Überwachung von Pflichtwasservorschreibun- 
gen im Zuge der Gewässeraufsicht. Diese ist einerseits sehr aufwendig, da Abflußmes
sungen gemeinsam mit der hydrographischen Abteilung durchgeführt werden müßten. 
Andererseits zeigt sich, daß die Pflichtwasservorschreibungen in den wenigsten Fällen 
auch tatsächlich eingehalten werden und diesbezügliche Anzeigen bei der zuständigen 
Behörde auch nicht immer den gewünschten Erfolg zeigen. Deshalb wird in Zukunft ver
stärkt auf eine automatisierte Überwachung der Pflichtwassermenge das Augenmerk zu 
richten sein.

3. Erhaltung des Fließgewässerkontinuums
Nach Bretschko (1994) wird das Fließgewässerkontinuum in Fischgewässern dann erhal
ten, wenn die Fischwegigkeit gegeben ist. Dementsprechend wird seit einigen Jahren bei 
der Errichtung bzw. Wiederverleihung von Wasserkraftwerken der Bau von Fischauf
stiegshilfen gefordert. Die ersten Fischaufstiegshilfen bei Kraftwerksbauten wurden 
bereits um die Jahrhundertwende (z. B. beim Bau des KW Schütt an der Gail) errichtet. 
Im Zuge der Errichtung der Staustufen an der Kärntner Drau wurden zunächst keine 
Fischtreppen vorgeschrieben, da negative Erfahrungen bei der Fischtreppe der Staustufe 
Fala im heutigen Slowenien (errichtet 1914 bis 1918; Steiner, 1991) gemacht wurden. Die 
seinerzeitigen Fischtreppen wurden rein nach technischen Gesichtspunkten errichtet und 
waren nicht funktionstüchtig. Dementsprechend wurde etwa beim KW Schütt an der 
Gail 1971 der Bescheid dahin abgeändert, daß auf die Fischtreppe verzichtet werden

Abb. 2: Fischaufstiegshilfe beim KW Finsterbach an der Gurk in Gurk
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kann. Mit der Vorschreibung und Errichtung einer Fischaufstiegshilfe im Zuge eines 
Kraftwerkbaues wurde im Jahre 1985 im Zuge einer Wiederverleihung des KW Finster
bach an der Gurk in Gurk ein neuer Anlauf gemacht. Auch im Zuge der Ausgestaltung 
der zu dieser Zeit neu errichteten Draukraftwerke Kellerberg und Paternion erfolgte die 
Einbindung der Seitengewässer über Fischaufstiegshilfen. Auch wurden von seiten der 
ÖDK nachträglich Fischaufstiegshilfen bei bestehenden Stauräumen errichtet (z. B. Vel- 
lach-Mündung in die Drau).
Heute werden in Bewilligungsbescheiden für Kraftwerksbauten generell Fischaufstiegs
hilfen vorgeschrieben. Dabei hat sich der Bau von Tümpelpässen (Jäger, 1982, 1994; 
Steiner, 1991; Kärntner Umweltbericht, 1994; BMLF, 1994) bewährt (Abb. 2). Die in 
letzter Zeit beantragten bzw. gebauten Wasserkraftwerke befinden sich fast ausschließ
lich in Epi- bzw. Metarhithal (Forellenregion und Äschenregion). Dementsprechend sind 
auch die Vorschreibung für die Errichtung derartiger Fischaufstiegshilfen. Meistens 
wird auch in den Bescheid aufgenommen, daß der Bau im Einvernehmen mit einem 
Amtssachverständigen für Gewässerökologie zu erfolgen hat. Falls Zeit vorhanden ist, 
wird auch die Funktionstüchtigkeit solcher Fischaufstiegshilfen von Amts wegen unter
sucht (Kärntner Umweltbericht 1994).

4. Weitere gewässerökologische Aspekte
Weiters sind bei Errichtung von Ausleitungskraftwerken mögliche Eingriffe in der Aus
leitungsstrecke zu berücksichtigen. Eingriffe sollten grundsätzlich unterlassen werden, 
auch die Errichtung einer Niederwasserrinne bei gleichzeitig geringer Dotation wider
spricht den limnologischen Grundsätzen.
Durch unregelmäßige Entsanderspülungen, vor allem zu Zeiten von Niederwasserfüh
rungen, besteht die Gefahr einer Schädigung der Benthosbiozönose in der Ausleitungs
strecke (Überdeckung der Biozönose durch feines Material, Katastrophendrift etc.). Des
halb erfolgen im Verfahren Vorschreibungen hinsichtlich einer kontinuierlichen Entsan
derspülung, wobei Hochwasserabflüsse genutzt werden können.
Über die Stauraumproblematik generell gibt es aus limnologischer Sicht zahlreiche 
Publikationen (Jagsch, 1984; Jungwirth, 1984b, 1986; Jungwirth et al., 1990; Moog, 
1992; Moog und Traer, 1990; Pechlaner, 1984, 1986; Schulz, 1984; Schulz et al., 1986). 
Falls die Errichtung eines Stauraumes von seiten der Behörde genehmigt wird oder auch 
im Zuge von Wiederverleihungen für bestehende Anlagen mit Stauhaltung, sind gewäs
serökologische Aspekte zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollte jede Spülung unterblei
ben. Eine Verlandung des Stauraumes wird sich selbstverständlich früher oder später 
einstellen; in diesem Falle hat der Betreiber bzw. Bewilligungswerber damit zu rechnen, 
daß der Stauraum nur mehr für die Höhendifferenz (Laufkraftwerke) genutzt werden 
kann.
Ein Schwallbetrieb wird aus limnologischer Sicht seit den Erkenntnissen von Moog 
(1990) generell abgelehnt. Durch Stauraumspülungen kam es in letzter Zeit zu erheb
lichen fischereilichen Schäden (Honsig-Erlenburg, 1989; Friedl, 1994). Falls Spülungen 
unumgänglich sind, müßten sie an einen bestimmten Hochwasserabfluß gebunden sein, 
um durch Verdünnungseffekte die Schäden zu minimieren.

5. Anpassung bestehender Wasserkraftwerke aus ökologischer Sicht entsprechend §21a 
WRG

Nachdem von seiten der Amtssachverständigen, aber auch von Fischereiberechtigten 
vorgeschlagene Änderungen entsprechend § 21 a (Vorschreibung von Pflichtwassermen
gen, Errichtung von Fischaufstiegshilfen) aufgrund des vehementen Widerstandes der 
Betreiber bereits in erster Instanz zu keinen Bescheidsänderungen führten und auch 
österreichweit diesbezüglich noch keinerlei Entscheidung auf oberster Ebene (BMLF) 
getroffen wurde, ist der § 21 a WRG im Hinblick auf ökologische Anpassungen bei Was
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serkraftanlagen derzeitig unwirksam. Lediglich dort, wo ein Konsens zwischen Betrei
bern und Amtssachverständigen hergestellt werden konnte, kam es zu einem rechtsgül
tigen Bescheid (Beispiele: KW Radex am Kaningbach bei Radenthein -  nachträgliche 
Vorschreibungen der Pflichtwassermenge; Köppl -  Wehr an der Lavant bei Bad St. Leon
hard -  nachträgliche Vorschreibung einer Fischaufstiegshilfe).

6. Zusätzlich könnten auch aus volkswirtschaftlicher Sicht Kleinkraftwerke beurteilt 
werden. Durch sie werden in erster Linie kleinere Gewässer betroffen, die in Kärnten ent
sprechend dem naturgegebenen Typus und des gegebenen Abflußregimes zu Zeiten des 
höchsten Strombedarfes einen äußerst geringen Abfluß aufweisen, welcher gerade zu 
dieser Zeit auch als Pflichtwasserabfluß vorgeschrieben wird. In vielen Fällen handelt es 
sich bei derartigen Projekten um Spekulationsobjekte, die zur steuerlichen Abschrei
bung dienen. Die Hintergründe sind allerdings nicht immer deutlich ersichtlich. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht wäre ein Kleinkraftwerk lediglich dann tragbar, wenn es tat
sächlich dem Energiebedarf eines Objektes dient, welches ansonsten keinerlei Stromver
sorgung aufweist.
Gerade im Hinblick auf die im Vergleich gravierenden Eingriffe in die Gewässerökologie, 
vor allem bei langen Ausleitungsstrecken, müßte dies neu überdacht werden. Daher 
erscheint es für die Zukunft notwendig,
1. natürliche und naturnahe Fließgewässer von jeglicher Kraftwerksnutzung weitestge

hend freizuhalten
2. nur volkswirtschaftlich sinnvolle Projekte zu genehmigen.
Dies sollte im Zuge eines Fließgewässer-Wasserkraftnutzungs-Konzeptes erarbeitet wer
den und generell auch Verordnungsrang erhalten. Dadurch wäre von Haus aus auch ein 
erheblicher Arbeitsaufwand für gewässerökologische Amtssachverständige minimiert. 
Vorarbeiten dazu wurden in Kärnten und auch in anderen Bundesländern bereits durch
geführt, indem Karten des ökomorphologischen Zustandes der Fließgewässer erarbeitet 
worden sind (Kärntner Umweltbericht, 1994, Patzner et al., 1985).
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Forschung und Entwicklung -  der Weg zum Erfolg
EWOS und die Fischzucht sind Synonyme in 
vielen Ländern der Welt, weil EWOS an der 
Entwicklung der Aquakultur mit mehr als 50 
Jahren Erfahrung teilgenommen hat. EWOS- 
Geschichte auf dem Fischfuttersektor ist ge
koppelt mit einer Vielzahl von Neuerungen, 
die das große Engagement in der Forschung 
und Produktentwicklung aufzeigen.
1957 wurden bereits Spezialvitaminvor
mischungen für die sich langsam entwik- 
kelnde Fischzucht hergestellt und spezielle 
Bindemischungen zur Stabilisierung von 
Naßfutter angeboten. 1959 wurde mit der 
Produktion von extrudiertem Startfutter be

gonnen! In den 60er Jahren kamen speziell 
entwickelte Fischmehltypen in pelletiertem 
Fischfutter zur Anwendung. Untersuchungen 
der Energieverteilung im Fischfutter, der Ver
daulichkeit von Rohstoffen und Geschmack- 
lichkeit führten 1978 zum ersten EWOS-Milieu- 
futter. EWOS-Milieufutter war das erste Futter 
auf der Welt, das mit Rücksichtnahme auf die 
Wasserqualität in der Zusammensetzung 
und im Energiegehalt besonders komponiert 
wurde. In diesem Jahr startete auch die Pro
duktion von EWOS-Fischfutter in Österreich 
durch die Raiffeisen-Organisation als Lizenz
nehmer.
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